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Beschluss:

„Die in der Vorlage beschriebenen und als Anlagen 1 und 2 beigefügten 
Ergänzungsvereinbarungen zu den Verträgen

 über die Durchführung von Aufgaben der Straßenreinigung und des Winterdienstes 
(„Leistungsvertrag I“) vom 21. Dezember 2000

 über die Durchführung von Aufgaben der Abfallsammlung und Abfallentsorgung 
(„Leistungsvertrag II“) vom 21. Dezember 2000

werden beschlossen.“ 

Sachverhalt:

Begründung:

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 Abs. 2 S. 1 
NKomVG. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung über 
die Ergänzungsvereinbarungen zu den Verträgen über die Durchführung von Aufgaben der 
Straßenreinigung und des Winterdienstes („Leistungsvertrag I“) vom 21. Dezember 2000 und 
über die Durchführung von Aufgaben der Abfallsammlung und Abfallentsorgung 
(„Leistungsvertrag II“) vom 21. Dezember 2000 um eine Angelegenheit, über die weder der 
Rat oder die Stadtbezirksräte zu beschließen haben noch der Oberbürgermeister zuständig 
ist. Daher besteht eine Beschlusszuständigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde 
auch nicht auf einen Ausschuss gemäß § 6 Hauptsatzung übertragen. Daher bleibt es bei 
der Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses.

Die Stadt Braunschweig (Stadt) hat die Erfüllung der kommunalen Aufgaben, die im Rahmen 
der Abfallwirtschaft und Straßenreinigung zu erbringen sind, an die ALBA Braunschweig 
GmbH (ALBA) übertragen. Die Beziehungen zwischen der Stadt und ALBA sind in einem 
umfangreichen Vertragswerk geregelt. Dazu zählen der Leistungsvertrag I (LV I - 
Straßenreinigung/Winterdienst), Leistungsvertrag II (LV II - Abfallsammlung/-entsorgung) 
sowie Ergänzungs- und Klarstellungsvereinbarungen zu diesen Verträgen.

Aufgrund der Regelungen im § 14 des Leistungsvertrages I und § 13 des Leistungsvertrages 
II besteht die Möglichkeit, alle fünf Jahre eine Überprüfung der vertraglich festgelegten 
Entgelte im Hinblick auf die Angemessenheit der Kosten der Leistungserbringung im 
Verhältnis zu dem zu zahlenden Entgelt vorzunehmen. Zwischen Stadt und ALBA wurde 



einvernehmlich die Durchführung der vertraglich vorgesehenen Angemessenheitsprüfung in 
2015 vereinbart. 

Es wurde vereinbart, dass die Angemessenheitsprüfung in zwei Schritten erfolgt. Im ersten 
Schritt werden Selbstkostenfestpreise für die Jahre 2016 und 2017 kalkuliert, geprüft und 
vereinbart. Im zweiten Schritt wird im Jahr 2018 die Angemessenheitsprüfung fortgesetzt und 
werden die Selbstkostenfestpreise für die Folgejahre kalkuliert, geprüft und vereinbart. 

Diese Aufteilung wurde insbesondere nötig, weil die notwendigen Abstimmungen zur 
Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzepts noch nicht abgeschlossen sind. Damit stehen 
die sich daraus ergebenden Auswirkungen, insbesondere die zukünftigen 
abfallwirtschaftlichen Weichenstellungen für den Umgang mit den wesentlichen 
Abfallströmen nicht fest. 

Für die Angemessenheitsprüfung hat ALBA auf Basis der vertraglich geschuldeten 
Leistungen, der bestehenden Entgeltstruktur und unter Berücksichtigung eines 
abgestimmten Mengengerüstes, eine Selbstkostenfestpreiskalkulation (LSP-Vorkalkulation) 
für die Entgelte der Jahre 2016 und 2017 erstellt.

Eine solche Preiskalkulation muss nach den Vorschriften des öffentlichen Preisrechts erstellt 
werden. Bei der Erstellung der Kalkulation sind die Leitsätze für die Preisermittlung aufgrund 
von Selbstkosten (LSP) zu Grunde zu legen. Danach dürfen für diese Preisermittlungen 
insbesondere nach Art und Höhe nur diejenigen Kosten berücksichtigt werden, die bei 
wirtschaftlicher Betriebsführung zur Erledigung der Leistung entstehen.

Mit der Prüfung wurde die BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH, Berlin nach 
einem Bieterwettbewerb beauftragt. Die Gesellschaft verfügt über Experten und umfassende 
Kenntnisse im Bereich der zu untersuchenden Sachverhalte und hatte das überzeugendste 
und leistungsfähigste Angebot im Bieterwettbewerb abgegeben.

Die Preiskalkulation wurde unter Berücksichtigung der preisrechtlichen Grundsätze 
überprüft.

Der Prüfungsauftrag umfasste:

 Rechnerische Richtigkeit der LSP-Vorkalkulation.
 Plausibilität und Angemessenheit der angesetzten Mengen-, Kapazitäts- und 

Wertgerüste.
 Vertragsgemäße Überprüfung des Verhältnisses der variablen und fixen Teilentgelte.
 Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Preisrechts, insbesondere die Vorschriften 

der VO PR 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen sowie die Leitsätze für die 
Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten (LSP).

 Wirtschaftliche (branchenübliche) Betriebsführung und transaktionsbedinge 
Sachverhalte.

 Überprüfung von Einzelprozessen
 Geschäftsbeziehungen mit Schwesterngesellschaften der ALBA Gruppe.
 Marktüblichkeit angesetzter Preise.

Neben der Überprüfung der rechnerischen Richtigkeit wurden die Einzelprozesse 
Tourenplanung, Personalplanung, Drittleistungen und Geschäftsbeziehungen, Infrastruktur 
und Werkstatt, Winterdienst, Bahntransport sowie Abschreibungen/Zinsen/Gewinn/kalk. 
Gewerbesteuer im Einzelnen untersucht.

Auch die Aufteilung zwischen variablen und fixen Entgeltbestandteilen wurde für jedes 
Entgelt einzeln überprüft und soweit notwendig angepasst. 

Im Ergebnis ergibt sich für 2016 eine Verringerung der an ALBA zu zahlenden Entgelte um 
rd. 1,26 Mio. € (4,6 %) auf rd. 25,98 Mio. € (jeweils inkl. Umsatzsteuer). Die Verringerung 



ergibt sich aus der geprüften Selbstkostenfestpreiskalkulation für das Jahr 2016 gegenüber 
den bisherigen Planzahlen für das Jahr 2016, die in dem im September 2015 an den Rat 
versandten Haushaltsplanentwurf für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft enthalten sind 
(Leistungsentgelt ALBA 30,06 Mio. €, davon 27,24 Mio. € für die von der 
Angemessenheitsprüfung betroffenen Entgelte und 2,82 Mio. € für die Verwertung des Bio- 
und Grünabfalls und den kommunalen Anteil an der Wertstofftonne). 

Die ab 2016 erzielten Einspareffekte sind das Ergebnis einer Entwicklung über mehrere 
Jahre. Die Vereinbarung eines Selbstkostenfestpreises hat in Verbindung mit der vertraglich 
vorgesehenen Angemessenheitsprüfung für die Stadt den Vorteil, dass für die 
Gebührenkalkulation in der Stadt Braunschweig für eine überschaubare Zeit Kostenstabilität 
besteht. Für ALBA liegt ein Vorteil darin, dass Rationalisierungsvorteile genutzt werden 
können, auch wenn zu Beginn zusätzliche, ungeplante Investitionen dafür erforderlich 
werden. Durch erzielte Synergieeffekte im Zusammenhang mit der Privatisierung der 
Entsorgung und der Straßenreinigung werden so privat erwirtschaftete Vorteile dauerhaft 
zum Vorteil der Bürger der Stadt Braunschweig genutzt. So ergeben sich für beide Seiten 
positive Effekte aus der Privatisierung bei einer angemessenen Risikoverteilung zwischen 
Stadt und Privatwirtschaft.  

Die Entgelte für die Straßenreinigung inkl. Winterdienst und die Abfallwirtschaft verändern 
sich im Vergleich zwischen dem Haushaltsplanentwurf 2016 und den jetzt getroffenen 
Festlegungen wie folgt (alle Angaben inkl. Umsatzsteuer): 

bisher neu Veränderung
Leistungsvertrag I
gesamt   8.835.483 €   8.635.615 € -    199.868 € -   2,3 %
davon 
Straßenreinigung   7.748.999 €   7.691.484 € -      57.515 € -   0,7 %
Winterdienst   1.086.484 €      944.131 € -    142.353 € - 13,1 %

Leistungsvertrag II
gesamt 18.400.181 € 17.341.257 € - 1.058.924 € -    5,8 %
davon
Restabfall 14.451.822 € 13.368.367 € - 1.083.455 € -    7,5 %
Bioabfall   3.652.035 €   3.630.572 € -      21.463 € -    0,6 %
Grünabfall      296.324 €      342.318 €        45.994 € + 15,5 %

Summe 27.235.664 € 25.976.872 € - 1.258.792 € -    4,6 %

Wesentliche Entgeltveränderungen ergeben sich im Bereich des Leistungsvertrages I 
insbesondere bei den Teilentgelten Papierkorbentleerung, Fahrbahnreinigung, Entsorgung 
Straßenreinigung und Winterdienst. Im Bereich des Leistungsvertrages II sind besonders die 
Entgelte Sammlung Restabfall, Entsorgung Restabfall, Sammlung Sperrmüll, Sammlung 
Wilder Müll, Sperrmüllsortierung und Direktanlieferung Grünabfall von wesentlichen 
Anpassungen betroffen. 

Dabei beträgt die Einsparung bei dem Leistungsvertrag I (Straßenreinigung) rd. 200.000 €, 
das entspricht rund 2 %, im Vergleich zu den bisherigen Entgelten bezogen auf die 
Planmengen 2016. Hier sind v. a. Einsparungen beim Winterdienst (- 13 %, Grundlage der 
Kalkulation sind die milden Winter der letzten 3 Jahre) und bei der Fahrbahnreinigung (- 4 %, 
optimierter Betriebe) hervorzuheben. Höhere Kosten fallen z. B. für die Papierkorbleerung 
(+ 27 %, höherer Personal- u. Fahrzeugeinsatz erforderlich) und für die Entsorgung 
Straßenreinigung (+ 29 %, gestiegene Entsorgungskosten im Vergleich zur letzten 
Kalkulationsperiode) an.

Im Rahmen des Leistungsvertrages II (Abfall) liegen die Einsparungen bei 1,06 Mio. €, das 
entspricht rund 6 % im Vergleich zu den bisherigen Entgelten bezogen auf die Planmengen 



2016. Die Einsparungen sind hier v. a. bei der Sammlung des Restabfalls (- 10 %, geringere 
Personal- u. Fahrzeugeinsatzstunden durch Optimierung), der Entsorgung des Restabfalls
(- 6 %, geringere Kosten für die Umschlaganlage und für den Bahntransport) dem variablen 
Anteil der Sperrmüllsortierung (- 36 %, durch effizientere Sortierung in der Anlage und 
geringere Kosten für die Verwertung von Altholz) zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen 
höhere Kosten z. B. für die Einsammlung von Sperrmüll (+ 36 %, durch den 2. Lader, der in 
der Kalkulation 2011 - 2015 nicht enthalten war). 

Der Prüfauftrag wurde in allen Punkten bearbeitet. Es ergaben sich keine Auffälligkeiten. 
Insgesamt wurde vom Gutachter festgestellt, dass die geprüften 
Selbstkostenfestpreiskalkulationen als Grundlage zur Abrechnung der Entgelte für die 
vertraglichen Leistungen der Jahre 2016 und 2017 geeignet und angemessen sind. 

Die Ergebnisse der Angemessenheitsprüfung führen dazu, dass die bestehenden 
Entgeltvereinbarungen zwischen Stadt und ALBA BS insbesondere hinsichtlich der 
verschiedenen Entgelthöhen anzupassen sind. Diese Anpassungen sind in den als Anlagen 
beigefügten Ergänzungsvereinbarungen zu den Leistungsverträgen I und II 
zusammengefasst. 

Warnecke

Anlagen

Anlage 1:
Fünfte Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag I über die Anpassung der Entgelte auf 
Basis der Angemessenheitsprüfung zum 1. Januar 2016

Anlage 2:
Sechste Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag II über die Anpassung der Entgelte 
auf Basis der Angemessenheitsprüfung zum 1. Januar 2016

Anlage 3:
Bericht über die Prüfung der Angemessenheit der für die Jahre 2016 und 2017 zu zahlenden 
Entgelte



 
Fünfte Ergänzungsvereinbarung 

 
zum Vertrag über die Durchführung von Aufgaben der Straßenreinigung 
und des Winterdienstes („Leistungsvertrag I“) vom 21. Dezember 2000 in 

der Fassung der Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung vom 
19. Mai 2004 und der Zweiten, Dritten und Vierten Ergänzungsvereinba-

rung vom 17.6.2009, 22./23.12.2010, 12./13.12. 2011 
 

 
zwischen 

 
 

der Stadt Braunschweig 
 

vertreten durch den Oberbürgermeister 
- nachstehend „Stadt“ genannt -  

 
 
 

und 
 
 

der ALBA Braunschweig GmbH 
 

vertreten durch die Geschäftsführer, 
Herr Matthias Fricke und Rainer Kröger, geschäftsansässig: Frankfurter Straße 251, 

38122 Braunschweig 
 

- nachstehend „ALBA“ genannt - 
 

 
 

über die Anpassung der Entgelte auf Basis der Angemessenheits-
prüfung zum 1. Januar 2016 

 
 
Vorbemerkung: 
 
Mit dem Vertrag über die Durchführung von Aufgaben der Straßenreinigung und des Winter-
dienstes vom 21. Dezember 2000 (UR-Nr. 1459/2000, Notar Manfred Hofmeister, Braun-
schweig, nachfolgend „Leistungsvertrag I“ oder „LV I“ genannt) hat die Stadt die ALBA als 
Erfüllungsgehilfin mit der Durchführung der der Stadt als Trägerin der Aufgabe der Straßen-
reinigung nach § 52 des Niedersächsischen Straßengesetzes, der Straßenreinigungsverord-
nung der Stadt Braunschweig und der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt 
Braunschweig in der jeweils gültigen Fassung obliegenden Aufgaben im Gebiet der Stadt 
beauftragt. 
 
Auf Basis von § 14 Leistungsvertrag I in Verbindung mit der Nr. 2 der Ergänzungs-
vereinbarung vom 19. Mai 2004, verändert durch die Überprüfung der Grundentgelte mit 
dem ECONUM-Gutachten vom 12. Dezember 2005 sowie durch die Dritte Ergänzungsver-
einbarung vom 22./23.12.2010 über die Anpassung der Entgelte auf Basis der Angemessen-
heitsprüfung zum 1. Januar 2011 wurde die Angemessenheit der auf Basis des Leistungs-



vertrages I an ALBA zu zahlenden Entgelte erneut überprüft. Da insbesondere das Abfall-
wirtschaftskonzept der Stadt Braunschweig zum Zeitpunkt der Angemessenheitsprüfung 
noch nicht beschlossen worden ist, haben sich die Stadt Braunschweig und ALBA darauf 
verständigt, die Angemessenheitsprüfung 2016 bis 2020 in zwei Schritten vorzunehmen. Die 
Angemessenheitsprüfung der zu kalkulierten Selbstkostenfestpreise für die Jahre 2018 bis 
2020 wird in einem zweiten Schritt durchgeführt. Im Zuge dieser Angemessenheitsprüfung 
sollen die Veränderungen aus dem Abfallwirtschaftskonzept einfließen. 
 
Hiernach werden folgende Regelungen getroffen:  
 
 

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

 
Diese Vereinbarung regelt die sich als Folge der gem. § 14 Leistungsvertrag I i.V.m. Nr. 2 
der Ergänzungsvereinbarung vom 19. Mai 2004 durchgeführten Angemessenheitsprü-
fung zum 1. Januar 2016 ergebenden Veränderungen im Vergleich zu den bisherigen 
vertraglichen Regelungen. Die Angemessenheitsprüfung 2016 bis 2020 besteht aus zwei 
Teilen, wobei der erste Teil für die Jahre 2016 und 2017 Gegenstand dieser Vereinba-
rung ist.  

 
 

§ 2 
Entgelte 

 
Die in den §§ 6 bis 11 der Anlage 1 „Entgelt“ zur Ergänzungsvereinbarung vom 19. Mai 
2004 aufgeführten und mit der Dritten Ergänzungsvereinbarung vom 22./23. Dezember 
2010 vereinbarten Entgelte werden angepasst. Dabei werden auch das Verhältnis von fi-
xen und variablen Entgeltanteilen sowie die einzelnen Entgeltbestandteile, die Basis für 
die indexgestützte Entgeltanpassung sind, neu festgelegt. Gleiches gilt für die nach § 4 
Abs. 1 und 2 der Zweiten Ergänzungsvereinbarung vom 17. Juni 2009 zu zahlenden Ent-
gelte. Die neuen Entgelte und Entgeltbestandteile ab dem 1. Januar 2016 sind in den An-
lagen 1 bis 3 aufgeführt, die Bestandteil dieser Vereinbarung sind.  

 
§ 3 

Indexgestützte Entgeltanpassung 
 

(1) Das Statistische Bundesamt der Bundesrepublik Deutschland stellt die verwendeten 
Indexreihen in regelmäßigen Zeitabständen auf ein neues Basisjahr um. Es wird ver-
einbart, dass für die Ermittlung der Indexanpassung jeweils die Reihe mit dem aktu-
ellsten verfügbaren Basisjahr (derzeit 2005 bzw. 2010 = 100) verwendet wird.  

 
(2) Die indexgestützte Entgeltanpassung der in § 2 Abs. 1 Sätze 1 und 3 dieser Verein-

barung genannten Entgelte erfolgt erstmalig zum 1. Januar 2017. Für den Entgeltan-
teil „Zinsen“ erfolgt keine Anpassung.  

 
§ 4 

Inkrafttreten und Laufzeit der Vereinbarung 
 

(1) Die Vereinbarung tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2016 in Kraft und gilt bis zum Ab-
schluss einer neuen oder Änderung dieser Ergänzungsvereinbarung, längstens je-
doch für die Zeit des Bestehens des Leistungsvertrages I. Die Parteien werden 2018 
eine Angemessenheitsprüfung für den Zeitraum 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 
2020 durchführen und für den Fall notwendiger Anpassungen eine Änderung dieser 
Fünften Ergänzungsvereinbarung neu festlegen oder eine neue Ergänzungsvereinba-
rung abschließen.  



 
(2) In dem Zeitraum zwischen dem 01. Januar 2018 und dem In-Kraft-Treten einer über-

arbeiteten oder neuen Ergänzungsvereinbarung erhält ALBA auf die Entgelte des 
Jahres 2018 einen Abschlag, der im Laufe des Jahres 2017 einvernehmlich festge-
legt wird. Falls insoweit kein Einvernehmen erzielt wird, gelten als Abschlagszahlun-
gen die Entgelte des Jahres 2017 zuzüglich vertraglich vereinbarter indexgestützter 
Preisanpassung und unter Berücksichtigung der für 2018 abgestimmten Mengenpla-
nung.  

 
§ 5 

Salvatorische Klausel 
 

Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung oder eine künftig in sie aufgenommene Be-
stimmung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das Gleiche gilt, falls 
sich herausstellen sollte, dass die Vereinbarung eine Regelungslücke enthält. Anstelle 
der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Rege-
lungslücke soll dann eine angemessene Regelung gelten, die in wirtschaftlicher Hinsicht 
dem am nächsten kommt, was üblicherweise vereinbart worden wäre, wenn die Unwirk-
samkeit, Undurchführbarkeit oder Lückenhaftigkeit bekannt gewesen wäre.  

 
 
 
 
 
 
Braunschweig, den      Braunschweig, den  
 
 
Stadt Braunschweig      ALBA Braunschweig GmbH 
 
 
 
Unterschrift    
 
 
  



Anlage 1 zur 5. Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag I; Entgelte 2016 
  

  

 
            

Regelung Entgeltbezeichnung fixes Entgelt/Jahr var. Entgelt/Jahr Bezugsgröße** spezifischer Kostensatz Gesamtentgelt/Jahr 

    netto netto (Menge) netto netto 

    (brutto*) (brutto*)   (brutto*) (brutto*) 

              

§ 6 Anl. 1 zur 1. ErgV Papierkorbentleerung       529.879,43 €                      -   €                   529.879,43 €  

    (630.556,53 €) (0,00 €)     (630.556,53 €) 

§ 7 Anl. 1 zur 1. ErgV Winterdienst       793.387,08 €                      -   €                   793.387,08 €  

    (944.130,63 €) (0,00 €)     (944.130,63 €) 

§ 8 Anl. 1 zur 1. ErgV Fahrbahnreinigung    2.490.806,34 €         603.666,71 €  45.515 km 13,26 €/km           3.094.473,05 €  

    (2.964.059,55 €) (718.363,38 €)   (15,78 €/km) (3.682.422,93 €) 

§ 9 Anl. 1 zur 1. ErgV Radwegereinigung       566.673,53 €         174.822,03 €  10.769 km 16,23 €/km              741.495,55 €  

    (674.341,50 €) (208.038,21 €)   (19,32 €/km) (882.379,71 €) 

§ 10 Anl. 1 zur 1. ErgV Innenstadt- Gehwegereinigung    1.337.279,05 €         183.451,75 €  7.801 km 23,52 €/km           1.520.730,81 €  

    (1.591.362,07 €) (218.307,59 €)   (27,98 €/km) (1.809.669,66 €) 

§ 11 Anl. 1 zur 1. ErgV Entsorgung Straßenreinigung       169.665,77 €         200.139,42 €  4.050 Mg 49,42 €/Mg              369.805,19 €  

    (201.902,26 €) (238.165,91 €)   (58,81 €/Mg) (440.068,18 €) 

              

§ 4 Abs. 1 der 2. ErgV Straßenbegleitgrün                    -   €         198.449,63 €  51.650.000 m² 0,00384220 €/m²              198.449,63 €  

    (0,00 €) (236.155,06 €)   (0,00457222 €/m²) (236.155,06 €) 

§ 4 Abs. 2 der 2. ErgV Papierkörbe Straßenbegleitgrün           8.598,39 €                      -   €                      8.598,39 €  

    (10.232,09 €) (0,00 €)     (10.232,09 €) 

              

Summe LV 1           (7.256.819,14 €) 

            (8.635.614,78 €) 
              

* einschließlich der Umsatzsteuer in der derzeitigen gesetzlichen Höhe, derzeit 19% 
  

  

** abgestimmtes Mengengerüst für die Angemessenheitsprüfung 
   

  

ErgV = Ergänzungsvereinbarung 
    

  

 



 

Anlage 2 zur 5. Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag I 
       

           Indexanteile - Entgelte 2016 netto 
                    

    Kostenstruktur Entgeltstruktur 

Zuordnung der Kosten in die Entgeltstruktur variabel fix (sbA) 
fix (Per-
sonal) 

kalk. AfA kalk. Zins Summe 
variables 
Entgelt 

fixes Ent-
gelt 

Summe 
Entgelt 

                Sp. 2+3 Sp. 4+5+6 Sp. 8+9 

    €/a €/a €/a €/a €/a €/a €/a €/a €/a 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      

§ 6 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Papierkorbentleerung 13.404 60.256 389.635 46.513 20.071 529.879 ausschl. fix 529.879 529.879 

§ 7 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Winterdienst 22.249 342.251 163.174 166.139 99.573 793.387 ausschl. fix 793.387 793.387 

§ 8 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Fahrbahnreinigung 158.430 445.237 2.123.131 264.528 103.147 3.094.473 603.667 2.490.806 3.094.473 

§ 9 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Radwegreinigung  45.881 128.941 483.025 60.182 23.467 741.496 174.822 566.674 741.496 

§ 10 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Innenstadt- Gehwegereinigung 48.146 135.306 1.139.880 142.021 55.378 1.520.731 183.452 1.337.279 1.520.731 

§ 11 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Straßenreinigung 180.394 19.745 115.236 38.404 16.026 369.805 200.139 169.666 369.805 

                      

§ 4 Abs.1 (2. ErgV) Straßenbegleitgrün 9.353 26.284 138.779 17.291 6.742 198.450 198.450 ausschl. var 198.450 

§ 4 Abs.2 (2. ErgV) 
Papierkörbe Straßenbegleit-
grün 405 1.139 6.013 749 292 8.598 ausschl. fix 8.598 8.598 

                      

Summe Straßenreini-
gung   478.264 1.159.158 4.558.874 735.828 324.696 7.256.819 1.360.530 5.896.290 7.256.819 

                      

                      

ErgV = Ergänzungsvereinbarung 
        

  

                      

 



 
Anlage 3 zur 5. Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag I

Gewichtung der Einzelindizes

Preisgleitklausel-Anteile für das variable Entgelt

Zuordnung der Kosten in die Entgeltstruktur

PGK-

Anteil 

sonstige 

Aufwendu

PGK-

Anteil 

Personal

PGK-

Anteil AfA

PGK-

Anteil 

Zinsen

Summe 

PGK 

variables 

Entgelt

PGK-

Anteil 

sonstige 

Aufwendu

PGK-

Anteil 

Personal

PGK-

Anteil AfA

PGK-

Anteil 

Zinsen

Summe 

PGK fixes 

Entgelt

Ansatz 

Haushalte

Index HVPI Personal KfZ Zins HVPI Personal KfZ Zins

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 6 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Papierkorbentleerung ausschl. fix 13,9% 73,5% 8,8% 3,8% 100,0%

§ 7 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Winterdienst ausschl. fix 45,9% 20,6% 20,9% 12,6% 100,0%

§ 8 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Fahrbahnreinigung 100,0% 100,0% -- 85,2% 10,6% 4,1% 100,0%

§ 9 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Radwegreinigung 100,0% 100,0% -- 85,2% 10,6% 4,1% 100,0%

§ 10 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Innenstadt- Gehwegereinigung 100,0% 100,0% -- 85,2% 10,6% 4,1% 100,0%

§ 11 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Straßenreinigung 100,0% 100,0% -- 67,9% 22,6% 9,4% 100,0%

§ 4 Abs.1 (2. ErgV) Straßenbegleitgrün 18,0% 69,9% 8,7% 3,4% 100,0% ausschl. var

§ 4 Abs.2 (2. ErgV) Papierkörbe Straßenbegleitgrün ausschl. fix 18,0% 69,9% 8,7% 3,4% 100,0%

ErgV = Ergänzungsvereinbarung

Preisgleitklausel-Anteile für das fixe Entgelt



 



Sechste Ergänzungsvereinbarung 
 

zum Vertrag über die Durchführung von Aufgaben der Abfallsammlung 
und Abfallentsorgung („Leistungsvertrag II“) vom 21. Dezember 2000 in 

der Fassung der Klarstellungs- und Ergänzungsvereinbarung vom 
19. Mai 2004 und der Zweiten, Dritten, Vierten und Fünften Ergänzungs-

vereinbarung vom 29.9./11.10.2006, 2.1./17.1.2007, 2.1./17.1.2007, 
22./23.12.2010 

 
 

zwischen 
 
 

der Stadt Braunschweig 
 

vertreten durch den Oberbürgermeister 
- nachstehend „Stadt“ genannt -  

 
 
 

und 
 
  
 

der ALBA Braunschweig GmbH 
 

vertreten durch die Geschäftsführer, 
Herr Matthias Fricke und Rainer Kröger, geschäftsansässig: Frankfurter Straße 251, 

38122 Braunschweig 
 

- nachstehend „ALBA“ genannt - 
 

 
 
 

über die Anpassung der Entgelte auf Basis der Angemessenheits-
prüfung zum 1. Januar 2016 

 
 
Vorbemerkung: 
 
Mit dem Vertrag über die Durchführung von Aufgaben der Abfallsammlung und Abfallentsor-
gung vom 21. Dezember 2000 (UR-Nr. 1461/2000, Notar Manfred Hofmeister, Braun-
schweig, nachfolgend „Leistungsvertrag II“ oder „LV II“ genannt) hat die Stadt die ALBA als 
Erfüllungsgehilfin mit der Durchführung der der Stadt als Trägerin der Aufgabe der Abfall-
sammlung und Abfallentsorgung nach dem KrW-/AbfG, dem NdsAbfG und der  Satzung über 
die Abfallentsorgung in der Stadt Braunschweig in der jeweils gültigen Fassung obliegenden 
Aufgaben im Gebiet der Stadt beauftragt. 
 
Auf Basis von § 13 Leistungsvertrag II in Verbindung mit der Nr. 2 der Ergänzungs-
vereinbarung vom 19. Mai 2004, verändert durch die Überprüfung der Grundentgelte mit 
dem ECONUM-Gutachten vom 12. Dezember 2005 sowie durch die Fünfte Ergänzungsver-
einbarung vom 22./23.12.2010 über die Anpassung der Entgelte auf Basis der Angemessen- 



 
heitsprüfung zum 1. Januar 2011 wurde die Angemessenheit der auf Basis des Leistungs-
vertrages II an ALBA zu zahlenden Entgelte erneut überprüft. Da insbesondere das Abfall-
wirtschaftskonzept der Stadt Braunschweig zum Zeitpunkt der Angemessenheitsprüfung 
noch nicht beschlossen worden ist, haben sich die Stadt Braunschweig und ALBA darauf 
verständigt, die Angemessenheitsprüfung 2016 bis 2020 in zwei Schritten vorzunehmen. Die 
Angemessenheitsprüfung der zu kalkulierten Selbstkostenfestpreise für 2018 bis 2020 wird 
in einem zweiten Schritt durchgeführt. Im Zuge dieser Angemessenheitsprüfung sollen die 
Veränderungen aus dem Abfallwirtschaftskonzept einfließen. 
 
Hiernach werden folgende Regelungen getroffen:  
 
 

§ 1 
Gegenstand der Vereinbarung 

 
Diese Vereinbarung regelt die sich als Folge der gem. § 13 Leistungsvertrag I i.V.m. Nr. 2 
der Ergänzungsvereinbarung vom 19. Mai 2004 durchgeführten Angemessenheitsprü-
fung zum 1. Januar 2016 ergebenden Veränderungen im Vergleich zu den bisherigen 
vertraglichen Regelungen. Die Angemessenheitsprüfung 2016 bis 2020 besteht aus zwei 
Teilen, wobei der erste Teil für die Jahre 2016 und 2017 Gegenstand dieser Vereinba-
rung ist. 

 
 

§ 2 
Entgelte 

 
(1) Die in den §§ 7 bis 14 und 17 bis 20 der Anlage 1 „Entgelt“ zur Ergänzungsvereinbarung   

vom 19. Mai 2004 aufgeführten und mit der Fünften Ergänzungsvereinbarung vom 
22./23. Dezember 2010 vereinbarten Entgelte werden angepasst. Dabei werden auch 
das Verhältnis von fixen und variablen Entgeltanteilen sowie die einzelnen Entgeltbe-
standteile, die Basis für die indexgestützte Entgeltanpassung sind, angepasst. Gleiches 
gilt für die nach § 3 Abs. 1 und 2 der Dritten Ergänzungsvereinbarung (Elektroaltgeräte) 
und § 3 Abs. 1 der Vierten Ergänzungsvereinbarung (Sperrmüllsortierung) zu zahlenden 
Entgelte. Die neuen Entgelte und Entgeltbestandteile ab dem 1. Januar 2016 sind in den 
Anlagen 1 bis 3 aufgeführt, die Bestandteil dieser Vereinbarung sind.  

 
(2) In den Entgelten sind entsprechend der Zweiten Ergänzungsvereinbarung auch anteilige 

Kosten für den Bahntransport enthalten. Die Abrechnung nach § 2 Abs. 4 der Zweiten 
Ergänzungsvereinbarung erfolgt entsprechend dem in Anlage 4 aufgeführten Schema. 
Die Anlage ist Bestandteil dieser Vereinbarung. 

 
 

§ 3 
Indexgestützte Entgeltanpassung 

 
(1) Das Statistische Bundesamt der Bundesrepublik Deutschland stellt die verwendeten 

Indexreihen in regelmäßigen Zeitabständen auf ein neues Basisjahr um. Es wird verein-
bart, dass für die Ermittlung der Indexanpassung jeweils die Reihe mit dem aktuellsten 
verfügbaren Basisjahr (derzeit 2005 bzw. 2010 = 100) verwendet wird. 

 
(2) Die indexgestützte Entgeltanpassung der in § 2 Abs. 1 Sätze 1 und 3 dieser Vereinba-

rung genannten Entgelte erfolgt erstmalig zum 1. Januar 2017. Für den Entgeltanteil 
„Zinsen“ erfolgt keine Anpassung.  

 
 



 
§ 4 

Entgeltanpassung bei Veränderung der Anzahl der Haushalte 
 

Für die in § 6 der Anlage 1 „Entgelt“ zur Ergänzungsvereinbarung vom 19. Mai 2004 
i.V.m. § 4 der Fünften Ergänzungsvereinbarung geregelte Entgeltanpassung bei Verän-
derung der Anzahl der Haushalte wird als Ausgangswert die Anzahl der Haushalte am 
30. Juni 2013 verwendet.  
 
Eine Entgeltanpassung aufgrund dieser Regelung kann erstmalig zum 1. Januar 2017 er-
folgen. 

 
 

§ 5 
Inkrafttreten und Laufzeit der Vereinbarung 

 
(1) Die Vereinbarung tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2016 in Kraft und ersetzt die Zusatz-

vereinbarungen zur Eigenvermarktung der E-Gerätegruppen 2, 3 und 5 vom 20.11.2013 
/ 05.03.2014 und 25.08.2014. Die Vereinbarung gilt bis zum Abschluss einer neuen oder 
Änderung dieser Ergänzungsvereinbarung, längstens jedoch für die Zeit des Bestehens 
des Leistungsvertrages II. Die Parteien werden 2018 eine Angemessenheitsprüfung für 
den Zeitraum 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2020 durchführen und für den Fall not-
wendiger Anpassungen eine Änderung dieser Sechsten Ergänzungsvereinbarung neu 
festlegen oder eine neue Ergänzungsvereinbarung abschließen.  
 

(2) In dem Zeitraum zwischen dem 01. Januar 2018 und dem In-Kraft-Treten einer überar-
beiteten oder neuen Ergänzungsvereinbarung erhält ALBA auf die Entgelte des Jahres 
2018 einen Abschlag, der im Laufe des Jahres 2017 einvernehmlich festgelegt wird. 
Falls insoweit kein Einvernehmen erzielt wird, gelten als Abschlagszahlungen die Entgel-
te des Jahres 2017 zuzüglich vertraglich vereinbarter indexgestützter Preisanpassung 
und unter Berücksichtigung der für 2018 abgestimmten Mengenplanung.  

 
 

§ 6 
Salvatorische Klausel 

 
Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung oder eine künftig in sie aufgenommene Be-
stimmung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das Gleiche gilt, falls 
sich herausstellen sollte, dass die Vereinbarung eine Regelungslücke enthält. Anstelle 
der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Rege-
lungslücke soll dann eine angemessene Regelung gelten, die in wirtschaftlicher Hinsicht 
dem am nächsten kommt, was üblicherweise vereinbart worden wäre, wenn die Unwirk-
samkeit, Undurchführbarkeit oder Lückenhaftigkeit bekannt gewesen wäre.  

 
 
Braunschweig, den      Braunschweig, den  
 
 
Stadt Braunschweig      ALBA Braunschweig GmbH 
Unterschrift      
 
 
 
 
 



Anlage 1 zur 6. Erganzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag II      

Entgelte 2016        

              
Regelung Entgeltbezeichnung fixes Entgelt/Jahr var. Entgelt/Jahr Bezugsgröße** spezifischer Kostensatz Gesamtentgelt/Jahr 

    netto netto (Menge) netto netto 

    (brutto*) (brutto*)   (brutto*) (brutto*) 

              

              

§ 7 Anl. 1 zur 1. ErgV Sammlung und Entsorgung Bioabfall     2.467.365,96 €             
583.535,04 €  

                     
3.050.901,00 €  

    (2.936.165,50 €) (694.406,69 €)     (3.630.572,19 €) 

  Säcke (100 Liter)     500.000 l 0,00523 €/l   

          (0,00622 €/l)   

  60-Liter-Behälter     20.000.000 l 0,00992 €/l   

          (0,01180 €/l)   

  120-Liter-Behälter     63.600.000 l 0,00597 €/l   

          (0,00710 €/l)   

  550-Liter-Behälter     350.000 l 0,00412 €/l   

          (0,00490 €/l)   

  1100-Liter-Behälter     400.000 l 0,00283 €/l   

          (0,00337 €/l)   

§ 8 Anl. 1 zur 1. ErgV Samml. u. Entsorg. Weihnachtsbäume          69.098,74 €                    69.098,74 €  

    (82.227,51 €)       (82.227,51 €) 

§ 9 Anl. 1 zur 1. ErgV Sammlung Restabfall     4.258.564,41 €    1.019.891,58 €             5.278.455,99 €  

    (5.067.691,64 €) (1.213.670,99 €)     (6.281.362,63 €) 

  Säcke (100 Liter)     600.000 l 0,00425 €/l   

          (0,00506 €/l)   

  40-Liter-Behälter     3.760.000 l 0,01098 €/l   

          (0,01307 €/l)   

  60-Liter-Behälter     20.700.000 l 0,00775 €/l   

          (0,00922 €/l)   

  80-Liter-Behälter     5.200.000 l 0,00613 €/l   

          (0,00729 €/l)   



  120-Liter-Behälter     51.260.000 l 0,00436 €/l   

          (0,00519 €/l)   

  240-Liter-Behälter     78.500.000 l 0,00251 €/l   

          (0,00299 €/l)   

  550-Liter-Behälter     32.000.000 l 0,00234 €/l   

          (0,00278 €/l)   

  770-Liter-Behälter     74.580.000 l 0,00187 €/l   

          (0,00223 €/l)   

  1100-Liter-Behälter     97.000.000 l 0,00153 €/l   

          (0,00182 €/l)   

  4500-Liter-Behälter     0 l 0,00071 €/l   

          (0,00084 €/l)   

  7000-Liter-Behälter     0 l 0,00065 €/l   

          (0,00077 €/l)   

  >7000-Liter-Behälter           

              

§ 10 Anl. 1 zur 1. ErgV Entsorgung Restabfall        801.283,11 €       786.976,95 €  37.000 Mg 21,27 €/Mg        1.588.260,06 €  

    (953.526,90 €) (936.502,57 €)   (25,31 €/Mg) (1.890.029,47 €) 

§ 11 Anl. 1 zur 1. ErgV Sammlung Sperrmüll        569.948,22 €       137.803,43 €  3.500 Mg 39,37 €/Mg           707.751,65 €  

    (678.238,38 €) (163.986,08 €)   (46,85 €/Mg) (842.224,46 €) 

§ 12 Anl. 1 zur 1. ErgV Entsorgung Sperrmüll          45.380,42 €         31.033,96 €  1.500 Mg 20,69 €/Mg             76.414,37 €  

    (54.002,70 €) (36.930,41 €)   (24,62 €/Mg) (90.933,10 €) 

§ 13 Anl. 1 zur 1. ErgV Sammlung Wilder Müll        634.132,13 €                  634.132,13 €  

    (754.617,23 €)       (754.617,23 €) 

§ 14 Anl. 1 zur 1. ErgV Entsorgung Wilder Müll            7.798,47 €           3.607,51 €  200 Mg 18,04 €/Mg             11.405,97 €  

    (9.280,18 €) (4.292,93 €)   (21,46 €/Mg) (13.573,11 €) 

§ 17 Anl. 1 zur 1. ErgV Schadstoffmobil        175.314,12 €                  175.314,12 €  

    (208.623,80 €)       (208.623,80 €) 

§ 18 Anl. 1 zur 1. ErgV Sonderabfallzwischenlager        399.681,29 €                  399.681,29 €  

    (475.620,74 €)       (475.620,74 €) 

§ 19 Anl. 1 zur 1. ErgV Direktanlieferung Restabfall        615.374,80 €       455.394,98 €  9.200 Mg 49,50 €/Mg        1.070.769,78 €  

    (732.296,01 €) (541.920,03 €)   (58,90 €/Mg) (1.274.216,03 €) 

 



§ 20 Anl. 1 zur 1. ErgV Direktanlieferung Grünabfall        287.661,86 €                  287.661,86 €  

    (342.317,61 €)       (342.317,61 €) 

              

§ 2 Abs. 1 der 2. ErgV*** Transportkosten (nachrichtlich)        344.247,05 €  48.450 Mg 7,11 €/Mg          344.247,05 €  

      (409.653,99 €)   (8,46 €/Mg) (409.653,99 €) 

              

§ 3 Abs. 1 der 3. ErgV Sammlung Elektroaltgeräte        199.009,85 €         46.879,24 €  250 Mg 187,52 €/Mg           245.889,09 €  

    (236.821,72 €) (55.786,30 €)   (223,15 €/Mg) (292.608,02 €) 

§ 3 Abs. 2 der 3. ErgV Bereitstellung Elektroaltgeräte          82.410,61 €    32.499,27 €  1.006 Mg 32,31 €/Mg           114.909,88 €  

    (98.068,63 €) (38.674,13 €)   (38,44 €/Mg) (136.742,75 €) 

  Gerätegruppe 1 (ElektroG)   - 21.618,95 €  260 Mg -83,15 €/Mg -           21.618,95 €  

      (-25.726,55 €)   (-98,95 €/Mg) -(25.726,55 €) 

  Gerätegruppe 2 (ElektroG)                        -  €  250 Mg 0,00 €/Mg                          -   €  

      (0,00 €)   (0,00 €/Mg) (0,00 €) 

  Gerätegruppe 3 (ElektroG)   - 9.977,98 €  600 Mg -16,63 €/Mg -            9.977,98 €  

      (-11.873,79 €)   (-19,79 €/Mg) -(11.873,79 €) 

  Gerätegruppe 5 (ElektroG)   - 20.787,45 €  150 Mg -138,58 €/Mg -           20.787,45 €  

      (-24.737,07 €)   (-164,91 €/Mg) -(24.737,07 €) 

              

§ 3 Abs. 1 der 4. ErgV Sortierung Sperrmüll        569.977,30 €  9.500 Mg 60,00 €/Mg           569.977,30 €  

      (678.272,99 €)   (71,40 €/Mg) (678.272,99 €) 

              

              

Summe LV 2 ohne Transportkosten              14.228.238,87 €  

            (16.931.604,25 €) 

              

Summe LV 2 nachrichtlich mit Transportkosten              14.572.485,92 €  

            (17.341.258,25 €) 

* einschließlich der Umsatzsteuer in der derzeitigen gesetzlichen Höhe, derzeit 19%      

** abgestimmtes Mengengerüst für die Angemessenheitsprüfung       

*** Die Regelung wird nicht angepasst, ist aber nachrichtlich mit aufgeführt, da sie in das Gutachten zur Angemessenheitsprüfung mit einbezogen wurde.   

ErgV = Ergänzungsvereinbarung       

              



 
 
 
 

Anlage 2 zur 6. Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag II

Indexanteile - Entgelte 2016

netto

Kostenstruktur Entgeltstruktur

Zuordnung der Kosten in die Entgeltstruktur variabel fix (sbA)
fix 

(Personal)
kalk. AfA kalk. Zins Summe

variables 

Entgelt
fixes Entgelt

Summe 

Entgelt

Sp. 2+3 Sp. 4+5+6 Sp. 8+9

€/a €/a €/a €/a €/a €/a €/a €/a €/a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 7 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung und Entsorgung Bioabfall 166.958 416.577 2.052.891 291.186 123.289 3.050.901 583.535 2.467.366 3.050.901

§ 8 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung und Entsorgung Weihnachtsbäume 4.600 8.656 45.134 7.540 3.170 69.099 ausschl. fix 69.099 69.099

§ 9 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung Restabfall 299.673 720.219 3.527.868 514.676 216.020 5.278.456 1.019.892 4.258.564 5.278.456

§ 10 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Restabfall 584.113 202.864 460.271 268.917 72.095 1.588.260 786.977 801.283 1.588.260

§ 11 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung Sperrmüll 46.763 91.040 458.858 77.014 34.076 707.752 137.803 569.948 707.752

§ 12 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Sperrmüll 23.616 7.418 28.554 12.764 4.062 76.414 31.034 45.380 76.414

§ 13 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung Wilder Müll 10.345 55.344 510.394 39.919 18.131 634.132 ausschl. fix 634.132 634.132

§ 14 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Wilder Müll 3.149 459 5.297 1.876 626 11.406 3.608 7.798 11.406

§ 17 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Schadstoffmobil 3.480 14.535 136.343 16.747 4.209 175.314 ausschl. fix 175.314 175.314

§ 18 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sonderabfall-Zwischenlager 26.750 66.924 209.067 60.543 36.398 399.681 ausschl. fix 399.681 399.681

§ 19 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Direktanlieferung Restabfall 189.747 265.647 415.323 130.028 70.024 1.070.770 455.395 615.375 1.070.770

§ 20 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Direktanlieferung Grünabfall 8.811 101.069 131.387 25.503 20.891 287.662 ausschl. fix 287.662 287.662

§ 3 Abs. 1 (3. ErgV) Sammlung Eletroaltgeräte 15.483 31.397 161.584 25.769 11.657 245.889 46.879 199.010 245.889

§ 3 Abs. 2 (3. ErgV) Bereitstellung Elektroaltgeräte -50.494 30.609 47.209 18.954 16.248 62.525 -19.885 82.411 62.525

§ 3 Abs. 1 (4. ErgV) Sortierung Sperrmüll 114.666 22.994 234.881 124.178 73.257 569.977 569.977 ausschl. var 569.977

Summe Abfallwirtschaft (LV II) 1.447.659 2.035.752 8.425.060 1.615.614 704.153 14.228.239 3.615.215 10.613.024 14.228.239

ErgV = Ergänzungsvereinbarung



 
 
 
 
 
 

Anlage 3 zur 6. Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag II

Gewichtung der Einzelindizes

Preisgleitklausel-Anteile für das variable Entgelt Preisgleitklausel-Anteile für das fixe Entgelt

Zuordnung der Kosten in die Entgeltstruktur

PGK-Anteil 

sonstige 

Aufwendun

gen

PGK-Anteil 

Personal

PGK-Anteil 

AfA

PGK-Anteil 

Zinsen

Summe 

PGK 

variables 

Entgelt

PGK-Anteil 

sonstige 

Aufwendun

gen

PGK-Anteil 

Personal

PGK-Anteil 

AfA

PGK-Anteil 

Zinsen

Summe 

PGK fixes 

Entgelt

Ansatz 

Haushalte

Index HVPI Personal KfZ Zins HVPI Personal KfZ Zins

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 7 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung und Entsorgung Bioabfall 100,0% 100,0% -- 83,2% 11,8% 5,0% 100,0%

§ 8 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung und Entsorgung Weihnachtsbäume ausschl. fix 19,2% 65,3% 10,9% 4,6% 100,0%

§ 9 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung Restabfall 100,0% 100,0% -- 82,8% 12,1% 5,1% 100,0%

§ 10 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Restabfall 100,0% 100,0% -- 57,4% 33,6% 9,0% 100,0%

§ 11 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung Sperrmüll 100,0% 100,0% -- 80,5% 13,5% 6,0% 100,0%

§ 12 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Sperrmüll 100,0% 100,0% -- 62,9% 28,1% 9,0% 100,0%

§ 13 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sammlung Wilder Müll ausschl. fix 10,4% 80,5% 6,3% 2,9% 100,0%

§ 14 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Entsorgung Wilder Müll 100,0% 100,0% -- 67,9% 24,1% 8,0% 100,0%

§ 17 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Schadstoffmobil ausschl. fix 10,3% 77,8% 9,6% 2,4% 100,0%

§ 18 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Sonderabfall-Zwischenlager ausschl. fix 23,4% 52,3% 15,1% 9,1% 100,0% ja

§ 19 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Direktanlieferung Restabfall 100,0% 100,0% -- 67,5% 21,1% 11,4% 100,0% ja

§ 20 (Anl. 1 zur 1. ErgV) Direktanlieferung Grünabfall ausschl. fix 38,2% 45,7% 8,9% 7,3% 100,0% ja

§ 3 Abs. 1 (3. ErgV) Sammlung Eletroaltgeräte 100,0% 100,0% -- 81,2% 12,9% 5,9% 100,0%

§ 3 Abs. 2 (3. ErgV) Bereitstellung Elektroaltgeräte 100,0% 100,0% -- 65,6% 24,3% 10,1% 100,0%

§ 3 Abs. 1 (4. ErgV) Sortierung Sperrmüll 24,2% 41,2% 21,8% 12,9% 100,0% ausschl. var

ErgV = Ergänzungsvereinbarung



 

Anlage 4 zum Leistungsvertrag II: Bahntransport

2. Ergänzungsvereinbarung

alle Angaben netto

1. Entgelt gem. 2. Ergänzungsvereinbarung

Preis gem 2. Ergänzungsvereinbarung 2011 17,03 €/t (Vertrag: 15,90 €/t für 2007)

davon in anderen Entgelten enthalten 10,37 €/t (Vertrag:   9,68 €/t für 2007)

davon gesondertes Entgelt 6,66 €/t (Vertrag:   6,22 €/t für 2007)

Indexstand HVPI Stand 31.12.2010 110,0

Indexstand HVPI Stand 31.12.2015 117,4 tatsächlichen Index für das jeweilige Jahr einsetzen

Indexanpassung 2016 6,73% (hier fiktiver Wert, da Index noch nicht feststeht)

Preis gem 2. Ergänzungsvereinbarung 2016 18,18 €/t

davon in anderen Entgelten enthalten 11,07 €/t

davon gesondertes Entgelt 7,11 €/t

Menge 2016 48.450,00 t am Ende des Jahres jeweils die Istmenge einsetzen

Entgeltanteil variable Entgelte 536.341,50 €         

gesondertes Entgelt 344.479,50 €         

Gesamtentgelt (1) 880.821,00 €         

Basisbetrag für die Prüfung, ob die tatsächlichen Kosten

abzgl. Wagnis höher oder niederiger sind

davon 8% 70.465,68 €           

min. Gesamtpreis (2) 810.355,32 €         

max. Gesamtpreis (3) 951.286,68 €         

2. Tatsächliche Kosten ALBA

tatsächliche Kosten ALBA 1.036.309,00 €      am Ende des Jahres jeweils Istkosten einsetzen

Wagniskosten nach Entgeltüberprüfung 155.488,00 €         in variablen Entgelten enthalten

Mengenbasis Entgeltüberprüfung 48.450 t

Entgelt pro Tonne 3,21 €/t

Indexstand HVPI Stand 31.12.2015 117,4 tatsächlichen Wert für 31.12.2015 einsetzen

Indexstand HVPI Stand 31.12.2015 117,4 tatsächlichen Index für das jeweilige Jahr einsetzen

Indexanpassung 2016 0,00% (hier fiktive Werte, da Index noch nicht feststeht)

Entgelt pro Tonne indiziert 3,21 €/t

Menge 2016 48.450,00 t am Ende des Jahres jeweils die Istmenge einsetzen

Wagniskosten 2016 155.488,00 €         

tatsächliche Kosten ALBA abzgl. Wagniskosten (4) 880.821,00 €         

3. Entgeltanpassung aufgrund 8%-Regelung 0,00 €

(§ 2 Abs. 4 der 2. Ergänzungsvereinbarung)

((4)-(1) bzw. (2) oder (3) bei Überschreiten der 8%)

Bei der Kalkulation der Selbstkostenfestpreise wurde vereinbarungsgemäß 1.036.309,00 € für den Bahntransport berücksichtigt (3 

Umläufe/Woche; rd. 6.643 € je Umlauf). Da sich aufgrund der 2. Ergänzungsvereinbarung bei einer indexgestützten Fortschreibung auf 

2016  880.821 € ergeben (s. Punkt 1) , wurde der Rest (155.488 €) als Wagniskosten in den Entsorgungsentgelten in Ansatz gebracht. 

Für die jährliche Anwendung der Vertragsregelung nach § 2 Abs. 4 der zweiten Ergänzungsvereinbarung zum LV II sind von den 

tatsächlichen Selbstkosten des jeweiligen Jahres die indizierten Wagniskosten in Abzug zu bringen. 

Die vorliegende Darstellung basiert auf den Planwerten für das Jahr 2016. Für die Ermittlung der jeweiligen Entgeltanpassung nach § 2 

Abs. 4 der 2. Ergänzungsvereinbarung sind die Istwerte für den Index, die Menge und die Istkosten von ALBA für das jeweilige Jahr zu 

verwenden.
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